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Beratungsfolge Sitzungstermin TOP Öffentlich 

Gemeindevorstand 02.03.2009  nichtöffentlich 

Haupt- und Finanzausschuss 12.03.2009  öffentlich 

Gemeindevertretung 18.03.2009  öffentlich 

Titel 
 
Stellenplan; 
hier: Finanzwesen/Kasse 
 
Beschlussentwurf: 
 
Der Stellenplan für 2009 wird ab 01.07.2009 im Bereich Finanzwesen folgendermaßen geändert: 
 
- 1 Anhebung Lohngruppe 9 nach 12 / Umwandlung nach A12 (von Kasse zu Finanzwesen). 
- 1 Anhebung Lohngruppe 6 nach Lohngruppe 8 (neue Kassenleitung). 
 
Sach- und Rechtslage: 
 
Am 01.07.2009 wird eine Stelle der Entgeltgruppe 9 (Inhabervermerk nach Entgeltgruppe 8) bei der 
Gemeindekasse frei. Der Mitarbeiter geht in Rente. Für die Nachfolgeregelung bietet sich eine interne Umsetzung 
an. Hierfür wäre die vorhandene Stelle der Lohngruppe 6 nach Lohngruppe 8 anzuheben, um die tarifgerechte 
Bezahlung der Kassenleiterfunktion zu gewährleisten. Die freie Stelle des Kassenleiters (ehemals 
Vergütungsgruppe IV b BAT, jetzt Lohngruppe 9) soll nicht mehr der Kasse, sondern im allgemeinen Finanzwesen 
angesiedelt werden und zwar für folgende Aufgabengebiete:  
- Aufbau und Bearbeitung Kosten- und Leistungsrechnung 
- Berichtswesen/Controlling 
- Erstellung und Fortführung Bilanz/Bilanzbuchhaltung. 
Mit dieser Stellenbesetzung soll gleichzeitig die Nachfolgeregelung für die Leitung der Finanzabteilung 
gewährleistet werden. Sollte die Nachfolge hausintern oder generell aus dem öffentlichen Dienst (z. B. RP, 
Rechnungsprüfung) erfolgen, wäre eine Umwandlung nach Besoldungsgruppe A 12 erforderlich 
(Arbeitsplatzbewertung der KGSt). 
 
Alternativ bietet sich bei diesem Aufgabenbereich an, nach einer ausgebildeten Fachkraft in der Privatwirtschaft zu 
suchen. In diesem Fall wäre die Stelle von Entgeltgruppe 9 nach Entgeltgruppe 12 anzuheben. 
 
Nähere Erläuterungen zu den personellen Hindergründen erfolgen in einer nicht-öffentlichen Sitzung des 
Gemeindevorstandes. 
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